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SATZUNG 
über die Abwasserbeseitigung der Stadt Elmshorn  

(Abwassersatzung) 
 
Aufgrund der §§ 4 Abs. 1 und 17 Abs. 2 und 3 der Gemeindeordnung (GO) für das Land Schleswig-
Holstein in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 57), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 25.07.2025 (GVOBl. Schl.-H. 2025 Nr. 121), der §§ 13 Abs. 1 u. 2 und 44 Abs. 3 des 
Landeswassergesetzes, verkündet als Artikel 1 des Gesetzes zum Neuerlass des Wassergesetzes und 
zur Änderung anderer wasserrechtlicher Vorschriften (Wasserrechtsmodernisierungsgesetz) vom 
13.11.2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 425), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.12.2024 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 875), der §§ 18 Abs. 1 und 19 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit in der Fassung vom 
28.02.2003 (GVOBl. 2003 122), zuletzt geändert durch Gesetz vom 05.02.2025 (GVOBl. Schl.-H. 2025 
Nr. 27) in Verbindung mit den öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen vom 25.11.1997 und 26.08.2005 
zwischen der Gemeinde Horst (Holstein) und der Stadt Elmshorn und dem öffentlich-rechtlichen Vertrag 
vom 12.01.2021 zwischen dem Abwasserzweckverband Südholstein und der Stadt Elmshorn wird nach 
Beschlussfassung durch das Stadtverordneten-Kollegium vom 11.12.2025 folgende Satzung für die 
Stadt Elmshorn erlassen: 
 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
(1) Die Stadt Elmshorn ist zur Abwasserbeseitigung nach dem Wasserhaushaltsgesetz und dem Lan-
deswassergesetz verpflichtet. 
Die Stadt Elmshorn betreibt die unschädliche Beseitigung des Abwassers (Schmutz- und Nieder-
schlagswasser) als öffentliche Einrichtung. 
 
(2) Abwasser ist 
 

1. das durch häuslichen, gewerblichen, landwirtschaftlichen oder sonstigen Gebrauch in seinen Ei-
genschaften veränderte Wasser und das bei Trockenwetter damit zusammen abfließende Wasser 
(Schmutzwasser) sowie 
 

2. das von Niederschlägen aus dem Bereich von bebauten oder befestigten Flächen gesammelt 
abfließende Wasser (Niederschlagswasser). 

 
Als Schmutzwasser gelten auch die aus Anlagen zum Behandeln, Lagern und Ablagern von Abfällen 
austretenden und gesammelten Flüssigkeiten. 
 
Nicht als Abwasser im Sinne dieser Satzung gelten  
 

a) das durch landwirtschaftlichen Gebrauch verunreinigte Abwasser, das dazu bestimmt ist, auf land-
wirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Böden aufgebracht zu werden, sowie Jau-
che und Gülle, 
 

b) auch die Stoffe und Abwasser nach § 6 Abs. 1 dieser Satzung, 
 

c) das verunreinigte Niederschlagswasser nach § 19 Abs. 5 der Verordnung über Anlagen zum Um-
gang mit wassergefährdenden Stoffen vom 18. April 2017 (BGBl. I S. 905). 

 
(3) Die Abwasserbeseitigung umfasst  
 

1. das Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einleiten, Versickern, Verregnen und Verrieseln von Abwas-
ser,  
 

2. das Einsammeln, Abfahren und die Beseitigung des in Kleinkläranlagen anfallenden Schlammes 
und des in Sammelgruben gesammelten Abwassers, 
 

3. die Einleitung und Behandlung in Abwasserbeseitigungsanlagen. 
 
(4) Zur Erfüllung dieses Zweckes sind und werden von der Stadt Abwasseranlagen hergestellt, die ein 
einheitliches Netz bilden. 
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Die Anlagen werden jeweils als öffentliche Einrichtung von der Stadt betrieben und unterhalten  
 

1. zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung (im Misch- und Trennsystem),   
 

2. zur zentralen Niederschlagswasserbeseitigung (im Trennsystem),   
 

3. zur Beseitigung des in Kleinkläranlagen anfallenden Schlamms und des in Sammelgruben ge-
sammelten Abwassers (dezentrale Schmutzwasserbeseitigung).  

 
Sie kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben Anlagen und Einrichtungen Dritter in Anspruch nehmen oder 
Dritte mit der Durchführung beauftragen. 
 
(5) Art, Größe, Lage und Umfang sowie die technischen Ausführungen und sonstige technischen Ein-
zelheiten der Abwasseranlagen bei ihrer Schaffung, Herstellung, Ergänzung, Änderung, Erneuerung 
und gegebenenfalls Umwandlung in eine andere Sielart sowie auch den jeweiligen Zeitpunkt der Schaf-
fung der Gesamt- oder Teilanlagen bestimmt die Stadt. 
 
(6) Zu den Abwasseranlagen gehören: 
 

a) die Zentralanlagen, bestehend aus den Hauptsammlern, Druckleitungen und Hebeanlagen sowie 
Rückhaltebecken für Niederschlags- und Mischwasser, 
 

b) die Straßenkanäle, 
 

c) die Grundstücksanschlusskanäle vom Straßenkanal bis zur Grundstücksgrenze, 
 

d) Gräben und solche Gewässer, die Bestandteil der Abwasseranlage geworden sind, 
 

e) die von Dritten errichteten und unterhaltenen Anlagen, wenn sich die Stadt ihrer zur Abwasserbe-
seitigung bedient und zu ihrer Unterhaltung beiträgt. 

 
(7) Zur Grundstücksentwässerungsanlage gehören alle auf dem Privatgrundstück verlegten Entwässe-
rungsleitungen und -einrichtungen bis zum Grundstücksanschlusskanal (Abs. 6c). Insbesondere gehö-
ren die im Fundament- und Erdreich verlegten Leitungen, Revisionsschächte und -öffnungen einschließ-
lich des Übergabeschachtes, Vorbehandlungsanlagen sowie Grundstücksabwasseranlagen dazu. Liegt 
der Übergabeschacht auf öffentlichem Grund, so gehört dieser dennoch zu der Grundstücksentwässe-
rungsanlage. 
 
(8) Die Stadt Elmshorn ist Verbandsmitglied des Abwasserzweckverbandes Südholstein. Der Schlamm 
und das Abwasser aus Kleinkläranlagen und Sammelgruben sowie das durch die städtischen Abwas-
serkanäle gesammelte Abwasser werden – soweit sie nicht als Niederschlagswasser Gewässern zuge-
leitet werden – in die Anlagen des Zweckverbandes zur unschädlichen Behandlung des Abwassers im 
Zentralklärwerk Südholstein übergeben. 
 
(9) Die Stadt Elmshorn kann die Beseitigung des Abwassers außerhalb des Stadtgebietes Elmshorn 
durch öffentlich-rechtlichen Vertrag übernehmen. 

 
 

§ 2 
Grundstück 

 
(1) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist unabhängig von der Eintragung im Grundbuch jeder zusam-
menhängende Grundbesitz, der eine selbstständige wirtschaftliche Einheit bildet. 

 
(2) Befinden sich auf einem Grundstück mehrere zum dauernden Aufenthalt von Menschen bestimmte 
Gebäude, so können für jedes dieser Gebäude die für Grundstücke maßgeblichen Vorschriften dieser 
Satzung angewandt werden; die Entscheidung hierüber trifft die Stadt. 
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§ 3 
Berechtigte und Verpflichtete 

 
(1) Berechtigte oder Berechtigter und Verpflichtete oder Verpflichteter im Sinne dieser Satzung ist die 
Grundstückseigentümerin oder der Grundstückseigentümer. Die Rechte und Pflichten der Grundstück-
seigentümerin oder des Grundstückseigentümers gelten entsprechend für die zur Nutzung des Grund-
stückes dinglich Berechtigten und für Inhaberinnen und Inhaber eines auf dem Grundstück befindlichen 
Gewerbebetriebes. Mehrere Verpflichtete haften als Gesamtschuldnerinnen und/oder Gesamtschuld-
ner. 
 
(2) Jeder Eigentumswechsel an einem Grundstück ist binnen zwei Wochen der Stadt anzuzeigen. Un-
terlassen die bisherige Eigentümerin oder der bisherige Eigentümer oder die neue Eigentümerin oder 
der neue Eigentümer die Anzeige, so sind beide Gesamtschuldner(innen) und/oder Gesamtschuldner, 
bis die Stadt Kenntnis von dem Eigentumswechsel erhält. Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend. 
 
 

§ 4 
Anschluss- und Benutzungsrecht 

 
(1) Die Grundstückseigentümerin oder der Grundstückseigentümer hat vorbehaltlich § 5 das Recht, ihr 
oder sein Grundstück an die Abwasseranlage anzuschließen, wenn es durch eine Straße erschlossen 
ist, in der betriebsfertige Abwasserkanäle mit Anschlusskanälen zu ihrem oder seinem Grundstück vor-
handen sind (Anschlussrecht). Bei anderen Grundstücken kann die Stadt auf Antrag den Anschluss 
durch besonderen Bescheid zulassen. 
 
(2) Die Grundstückseigentümerin oder der Grundstückseigentümer hat vorbehaltlich § 6 das Recht, 
nach dem betriebsfertigen Anschluss ihres oder seines Grundstücks an die Abwasseranlage die auf 
ihrem oder seinem Grundstück anfallenden Abwässer in die Abwasseranlage einzuleiten (Benutzungs-
recht). 
 
(3) Soweit die Voraussetzungen der Absätze 1 und 2 nicht vorliegen, hat die Grundstückseigentümerin 
oder der Grundstückseigentümer das Recht zu verlangen, dass der in Kleinkläranlagen anfallende 
Schlamm und das in abflusslosen Sammelgruben gesammelte Abwasser abgefahren werden. 
 
 

§ 5 
Begrenzung des Anschlussrechts 

 
(1) Die Stadt kann den Anschluss ganz oder teilweise widerruflich oder befristet versagen, wenn 
 

a) das Abwasser wegen seiner Art oder Menge nicht zusammen mit den in Haushaltungen anfallen-
den Abwässern beseitigt werden kann, 
 

b) eine Übernahme des Abwassers technisch nicht möglich oder wegen des unverhältnismäßig ho-
hen Aufwandes nicht vertretbar ist,  
 

c) die Beseitigung des in Kleinkläranlagen anfallenden Schlammes und des in Sammelgruben ge-
sammelten Abwassers auf dem Grundstück durch die Nutzungsberechtigte oder den Nutzungsbe-
rechtigten möglich ist und das Wohl der Allgemeinheit hierdurch nicht beeinträchtigt wird oder  
 

d) ein Anschluss an ein Gewässer der 1. Ordnung technisch möglich ist und die Genehmigung der 
unteren Wasserbehörde vorliegt. 

 
(2) In den nach dem Trennverfahren entwässerten Gebieten darf Schmutz- und Niederschlagswasser 
nur den dafür bestimmten Leitungen zugeführt werden. 
 
(3) Drainageleitungen dürfen nur unter Vorschaltung eines Sandfanges an Regenwasserkanäle oder 
Gräben angeschlossen werden. Ein Anschluss an Schmutz- oder Mischwasserkanäle ist unzulässig. 
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§ 6 
Begrenzung des Benutzungsrechtes 

 
(1) In die Abwasseranlagen dürfen nicht eingeleitet werden: 
 

a) Stoffe, die in den Abwasseranlagen zu Verstopfungen führen können, z. B. Schutt, Sand, Asche, 
Kehricht, Lumpen, Dung, Schlacht- und Küchenabfälle, Gartenabfälle, 
 

b) feuergefährliche, explosive, giftige und andere Stoffe, die die Abwasseranlagen, die darin Arbei-
tenden, die Reinigungsvorgänge im Klärwerk sowie die schadlose Beseitigung der Reinigungsrück-
stände gefährden bzw. stören können, wie z. B. Benzin, Benzol, Karbid, Zyan, Phenol, Öl, Fett, Ab-
wasser aus Ställen, Dung- und Güllegruben u. a., 
 

c) Abwässer, die Strahlungsschäden verursachen können (radioaktive Stoffe, die die nach den 
Strahlenschutzbestimmungen zulässige Strahlung überschreiten), 
 

d) Abwässer, die schädliche Ausdünstungen oder üble Gerüche verbreiten, 
 

e) Abwässer, die wärmer als 35° Celsius sind, 
 

f) Pflanzen oder bodenschädliche Abwässer, 
 

g) Schmutzstoffe aus Abfallzerkleinerern, 
 

h) Abwasser aus Industrie- und Gewerbebetrieben, deren Einleitung nach § 48 Landeswassergesetz 
genehmigungspflichtig ist, solange die Genehmigung nicht erteilt wird. 

 
Die unter a, b, c, d, f, g und h genannten Stoffe dürfen ebenfalls nicht in Grundstücksabwasseranlagen 
(Kleinkläranlagen und Sammelgruben) eingeleitet werden. 
 
(2) In die Abwasseranlagen sowie in die Grundstücksabwasseranlagen dürfen im Übrigen nur Abwässer 
eingeleitet werden, deren Beschaffenheit die Werte der Grenzwerttabelle, die als Anlage Bestandteil 
dieser Satzung ist, nicht überschreiten. 
 
(3) Die Benutzung des Niederschlagswasserkanals für unbelastetes Drainwasser aus Hausdrainagen 
sowie unbelastetes Grund- oder Quellwasser ist nur nach vorheriger schriftlich erteilter Genehmigung 
der Stadt sowie der unteren Wasserbehörde zulässig. Art und Umfang der Benutzung bestimmt die 
Stadt Elmshorn in der Genehmigung. § 12 Abs. 1 gilt entsprechend. 
Die vorübergehende Einleitung von Drainwasser sowie Grund- oder Quellwasser, z. B. während Bau-
maßnahmen, ist erst nach formloser Beantragung und Genehmigung der Stadt Elmshorn und der unte-
ren Wasserbehörde in eine vorgegebene Einleitstelle zulässig. 
 
(4) Der unmittelbare Anschluss von Dampfleitungen und Dampfkesseln an Abwasseranlagen ist nicht 
zulässig. 
 
(5) Wenn schädliche oder gefährliche Stoffe in die Abwasseranlage oder die Grundstücksabwasseran-
lage gelangen, so ist die Stadt unverzüglich zu benachrichtigen. 
 
(6) Auf Grundstücken, auf denen wassergefährdende Stoffe wie aliphatische und aromatische Kohlen-
wasserstoffe sowie deren halogenierte Produkte (Benzin, Benzol, Chloroform, Trichloräthylen etc.) und 
Öle sowie Fette anfallen, sind Vorrichtungen zur Abscheidung dieser Stoffe aus dem Abwasser einzu-
bauen (Abscheider). Vorhandene Anlagen sind entsprechend nachzurüsten. Für Art, Einbau und Betrieb 
(z. B. Wartung, Entleerung, Entsorgung) dieser Abscheider sind die jeweils geltenden DIN-Vorschriften 
maßgebend.   
 
Die Wiederbefüllung der Fettabscheideranlage mit aufbereitetem Abwasser aus der Abscheideranlage 
ist nicht zulässig. 
 
Das Abscheidegut ist unverzüglich unter Einhaltung der abfallrechtlichen Vorschriften zu beseitigen und 
darf insbesondere dem Abwassernetz nicht an anderer Stelle zugeführt werden. Die oder der Verpflich-
tete haftet für jeden Schaden, der durch eine versäumte Entleerung der Abscheider entsteht. 
 
  



 
STADT ELMSHORN 

Sammlung des Ortsrechts 

Nummer 

5.40 

Seite 

5 

 

(7) Wer Abwasser einleitet, bei dem der Verdacht besteht, dass es sich um schädliche oder gefährliche 
Abwasser oder Stoffe im Sinne von Absatz 1 handelt, hat nach Aufforderung durch die Stadt regelmäßig 
über Art und Beschaffenheit des Abwassers sowie über dessen Menge Auskunft zu geben und die dazu 
erforderlichen technischen Einrichtungen, insbesondere Messeinrichtungen, vorzuhalten. Die Stadt 
kann auf Kosten der Einleiterin oder des Einleiters Abwasseranalysen durch ein zugelassenes Untersu-
chungsinstitut vornehmen lassen. 
 

(8) Wenn die Art des Abwassers sich ändert oder die Menge des Abwassers sich wesentlich erhöht, hat 
die Anschlussnehmerin oder der Anschlussnehmer unaufgefordert und unverzüglich der Stadt dies mit-
zuteilen. Auf Verlangen hat sie oder er die Unschädlichkeit des Abwassers nachzuweisen. Reichen die 
vorhandenen Abwasseranlagen für die Aufnahme oder Reinigung des veränderten Abwassers oder der 
erhöhten Abwassermenge nicht aus, so behält sich die Stadt vor, die Aufnahme dieser Abwässer zu 
versagen; dies gilt jedoch nicht, wenn die Anschlussnehmerin oder der Anschlussnehmer sich bereit 
erklärt, den Aufwand für die Erweiterung der Abwasseranlagen und die erhöhten Betriebs- und Unter-
haltungskosten zu tragen. 
 

(9) Betriebe und Haushaltungen, in denen Sand und Erde in die öffentlichen Abwasseranlagen zu ge-
raten drohen, haben nach Anweisung der Stadt Sandfänge vorzuschalten. 
 

(10) Die Stadt kann mit Zustimmung der unteren Wasserbehörde die Einleitung von Abwasser, das 
wegen seiner Art oder Menge nicht zusammen mit den in Haushaltungen anfallenden Abwässern be-
seitigt werden kann oder dessen Übernahme technisch nicht möglich oder wegen des unverhältnismä-
ßig hohen Aufwandes nicht vertretbar ist, untersagen. Sie kann insbesondere bei gewerblichem oder 
industriellem Abwasser nach Maßgabe des Einzelfalles auf der Grundlage der allgemein anerkannten 
Regeln der Abwassertechnik Einleitungsbedingungen festsetzen, die die Schädlichkeit des Abwassers 
vor der Einleitung in die Abwasseranlage vermindern oder seine Abbaufähigkeit verbessern. Sie kann 
zu diesem Zweck den Einbau von Messgeräten und anderen Selbstüberwachungseinrichtungen sowie 
eine Vorbehandlung oder eine Rückhaltung (Speicherung) des Abwassers verlangen. 
Die Einleitungsbedingungen haben sich dabei nach den Werten der anliegenden als Bestandteil dieser 
Satzung geltenden Tabelle zu richten, es sei denn, dass die jeweiligen Regeln der Technik schärfere 
Anforderungen stellen, dann gelten diese. 
 

(11) Wer unter Nichtbeachtung dieser Vorschriften und der Einleitungsbedingungen den Verlust der 
Reduzierung des Abgabesatzes nach § 9 Abs. 5 Abwasserabgabengesetz i. V. m. dem Gesetz zur 
Ausführung des Abwasserabgabengesetzes in der jeweils gültigen Fassung oder eine Erhöhung der 
Abgabe nach  § 4 Abs. 4 Abwasserabgabengesetz i. V. m. dem Gesetz zur Ausführung des Abwasser-
abgabengesetzes in der jeweils gültigen Fassung verursacht, hat der Stadt den Betrag zu erstatten, um 
den sich die Abwasserabgabe durch die Nichterfüllung der Anforderungen erhöht. Haben mehrere den 
Wegfall der Halbierung bzw. die Erhöhung verursacht, so haften sie als Gesamtschuldnerinnen und/ 
oder Gesamtschuldner. Ist die Verursacherin oder der Verursacher mit vertretbarem Verwaltungsauf-
wand nicht zu ermitteln, so wird der Mehrbetrag nach Satz 1 auf alle Benutzerinnen und Benutzer um- 
gelegt.  
 

(12) Die hoheitliche Aufgabe der Überwachung der kommunalen Indirekteinleiter nach kommunalem 
Satzungsrecht wurde mit der öffentlichen-rechtlichen Vereinbarung vom 12.01.2021 zwischen der Stadt 
Elmshorn und dem Abwasserzweckverband Südholstein an den Abwasserzweckverband Südholstein 
übertragen. Für die Dauer der Vereinbarung wird das Satzungsrecht der Überwachung der kommunalen 
Indirekteinleiter an den Abwasserzweckverband Südholstein übertragen.     
 
 

§ 7 
Beschränkung der Kfz-Wäsche 

 

(1) Beim Waschen von Kraftfahrzeugen ist regelmäßig davon auszugehen, dass Abwasser im Sinne 
des § 1 Abs. 2 dieser Satzung anfällt. 
 

(2) Um sicherzustellen, dass Abwasser nicht in die Regenwasserkanalisation oder in den Boden gelangt 
(Grundwassergefährdung), ist das Waschen von Kraftfahrzeugen im öffentlichen Verkehrsraum verbo-
ten. 
 
(3) Das Waschen von Kraftfahrzeugen auf sonstigen Grundstücken ist nur zulässig, wenn durch geeig-
nete bauliche Maßnahmen (Einbau von Abscheidern, Versiegelung der Bodenflächen etc.) sicherge-
stellt ist, dass das anfallende Abwasser ausschließlich in die Schmutzwasserkanalisation fließt. 
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§ 8 
Anschluss- und Benutzungszwang 

 

(1) Die Eigentümerin oder der Eigentümer eines bebauten Grundstückes ist verpflichtet, ihr oder sein 
Grundstück an die Abwasseranlage anzuschließen, wenn es durch eine Straße erschlossen ist, in der 
ein betriebsfertiger Abwasserkanal mit Anschlusskanal zu ihrem oder seinem Grundstück vorhanden ist 
(Anschlusszwang). Dies gilt auch, wenn das Grundstück wegen der Höhenverhältnisse nur über eine 
private Abwasserhebeanlage angeschlossen werden kann. 
 
(2) Mit der ortsüblichen Bekanntgabe der betriebsfertigen Herstellung der Abwasserkanäle durch die 
Stadt wird der Anschlusszwang für die betroffenen Grundstücke wirksam. 
 
(3) Die Stadt kann den Anschluss von unbebauten Grundstücken an die bestehende Abwasseranlage 
verlangen, wenn besondere Gründe (z. B. das Auftreten von Missständen) dies erfordern. 
 
(4) Werden an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen, die noch nicht mit Abwasserleitungen ausge-
stattet sind, aber später damit versehen werden sollen, Neubauten errichtet, so sind, wenn es die Stadt 
verlangt, alle Einrichtungen für den späteren Anschluss vorzubereiten; das Gleiche gilt, wenn in bereits 
bestehenden Bauten die vorhandenen Abwassereinrichtungen wesentlich geändert oder neu angelegt 
werden sollen. 
 
(5) Wird die Abwasserleitung erst nach der Errichtung eines Bauwerkes hergestellt, so ist das Grund-
stück binnen sechs Monaten nach Aufforderung anzuschließen. Die Frist kann verlängert werden. 
Ausgenommen hiervon sind die nach dieser Satzung vom Anschluss- und Benutzungszwang befreiten 
Grundstücke. 
 
(6) Beim Übergang vom Misch- zum Trennverfahren ist die Anliegerin oder der Anlieger verpflichtet, ihre 
oder seine Abwässer getrennt einzuleiten und die erforderlichen Entwässerungseinrichtungen auf ihrem 
oder seinem Grundstück binnen sechs Monaten nach Aufforderung herzustellen. Die Frist kann verlän-
gert werden. 
 
(7) Den Abbruch eines an die Abwasseranlage angeschlossenen Gebäudes hat die oder der Anschluss-
verpflichtete der Stadt rechtzeitig vorher mitzuteilen, Lage und Tiefe der Anschlussleitungen einzumes-
sen und die Anschlussleitungen wasserdicht und rückstausicher zu verschließen. 
Unterlässt sie oder er dies schuldhaft, so hat sie oder er für den dadurch entstandenen Schaden aufzu-
kommen. 
 
(8) Wer nach Absatz 1 zum Anschluss verpflichtet ist, hat nach Herstellung des betriebsfertigen An-
schlusses das auf dem Grundstück anfallende Abwasser in die Abwasseranlage einzuleiten (Benut-
zungszwang). 
 
(9) Soweit die Voraussetzungen nach den Absätzen 1 und 8 nicht vorliegen, hat die Eigentümerin oder 
der Eigentümer eines Grundstücks, auf dem sich eine Grundstücksabwasseranlage (Kleinkläranlage 
oder Sammelgrube) befindet, ihr oder sein Grundstück an die Einrichtungen zum Abfahren des in Klein-
kläranlagen anfallenden Schlamms und des in Sammelgruben gesammelten Abwassers anzuschließen 
(Anschlusszwang). Sie oder er ist verpflichtet, das auf ihrem oder seinem Grundstück anfallende Ab-
wasser in die Grundstücksabwasseranlage einzuleiten und es der Stadt bei Abholung zu überlassen 
(Benutzungszwang). 
 

Regenwasser darf in die Grundstücksabwasseranlage nicht eingeleitet werden. Soweit ein Anschluss 
an eine öffentliche Kanalleitung für Niederschlagswasser oder einen Graben nicht möglich ist, kann das 
Niederschlagswasser auf Antrag versickert werden.  
§ 11 dieser Satzung gilt ergänzend. 
 
(10) § 12 dieser Satzung ist zu beachten. 
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§ 9 
Befreiung 

vom Anschluss- und Benutzungszwang 
 
(1) Eine Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang für das Schmutzwasser kann auf Antrag 
gewährt werden, wenn der Anschluss des Grundstücks oder die Benutzung der Einrichtung für den 
Grundstückseigentümer oder die Grundstückseigentümerin unter Berücksichtigung der Erfordernisse 
des Gemeinwohls unzumutbar und die Befreiung wasserwirtschaftlich unbedenklich ist.  
 
Wird die Befreiung hinsichtlich der zentralen Schmutzwasserbeseitigung ausgesprochen, besteht für 
das Grundstück die Verpflichtung zum Anschluss und zur Benutzung einer Kleinkläranlage oder einer 
Sammelgrube im Sinne von § 11. 
 
(2) Eine Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang für das Niederschlagswasser kann auf Antrag 
und unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften des Landeswassergesetz Schleswig-Holstein in der 
jeweils gültigen Fassung, den DIN Vorschriften und den Richtlinien der DWA gewährt werden, insbe-
sondere wenn nachgewiesen wird, dass das gesamte auf dem Grundstück anfallende Oberflächenwas-
ser auf dem Grundstück dauerhaft zurückgehalten wird (z. B. in Form eines Teiches, Retentionsdachs) 
und nicht auf angrenzende Grundstücke übertritt.  
 

(3) Eine Befreiung nach den Absätzen 1 und 2 wird unter dem Vorbehalt des Widerrufs erteilt und kann 
mit einer Befristung versehen werden.   
Eine Befreiung im Rahmen der Absätze 1 und 2 wird insbesondere dann widerrufen, wenn  
 

a) auf dem Grundstück bauliche Anlagen errichtet werden, die an die öffentlichen Entwässerungs-
anlagen anzuschließen sind, 
 

b) festgestellt wird, dass die private Anlage entgegen dem § 10 Abs. 3 bzw. § 11 Abs. 2 dieser 
Satzung hergestellt wurde oder betrieben wird oder  
 

c) öffentlich-rechtliche Vorschriften oder das öffentliche Interesse der dezentralen Abwasserbeseiti-
gung entgegenstehen. 
 

(4) Der Antrag auf Befreiung vom Anschlusszwang ist schriftlich unter eingehender Darlegung der 
Gründe binnen eines Monats nach Aufforderung zur Herstellung des Anschlusses zu stellen.  
 
Der § 12 Abs. 1 dieser Satzung gilt entsprechend. 
 
Der Antrag auf Befreiung vom Benutzungszwang ist schriftlich unter eingehender Darlegung der Gründe 
binnen eines Monats nach der Aufforderung zur Benutzung des Anschlusses zu stellen.  
 
 

§ 10 
Art und Ausführung der Anschlüsse 

 an die Abwasseranlage 
 
(1) Unter den Voraussetzungen des § 4 Abs. 1 soll jedes Grundstück einen unterirdischen und in der 
Regel unmittelbaren Anschluss an die Abwasseranlage haben, beim Trennverfahren je einen Anschluss 
an den Schmutz- und an den Regenwasserkanal. Auf Antrag kann ein Grundstück zwei oder mehrere 
Anschlüsse erhalten. Die Stadt kann bei Vorliegen besonderer Verhältnisse auch gestatten, dass zwei 
oder mehrere Grundstücke einen gemeinsamen Anschluss erhalten. Vor Zulassung eines gemeinsa-
men Anschlusses müssen die Unterhaltungs- und Benutzungsrechte und -pflichten schriftlich festgelegt 
und dinglich gesichert werden. 
 
(2) Die Lage, Führung und lichte Weite der Anschlussleitung sowie die Lage des Übergabeschachtes 
bestimmt die Stadt; begründete Wünsche der Anschlussnehmerin oder des Anschlussnehmers sollen 
dabei nach Möglichkeit berücksichtigt werden. Für jede Anschlussleitung ist ein Übergabeschacht mög-
lichst unmittelbar an der Grundstücksgrenze herzustellen. Die Übergabeschächte sind mit einer Licht-
weite von mindestens 80 cm mit offenem Durchlaufgerinne auszuführen und bis Geländeoberkante 
hochzuführen. Die Anlagen sind gemäß den besonderen technischen Bestimmungen für die Ausführung 
von Grundstücksentwässerungsanlagen auszuführen. 
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(3) Die Herstellung, Erneuerung und Veränderung sowie die laufende Unterhaltung (Reinigung, Aus-
besserung) der Grundstücksentwässerungsanlagen obliegt der Anschlussnehmerin oder dem An-
schlussnehmer. Die Arbeiten müssen nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik und etwai-
gen besonderen Vorschriften der Stadt durchgeführt werden. 
 
(4) Die Grundstücksentwässerungsanlage, insbesondere Vorbehandlungsanlagen, Abwasserhebeanla-
gen, Reinigungsschächte, Kontrollschächte, Inspektionsöffnungen, Rückstauverschlüsse sowie Abwas-
serbehandlungsanlagen und Zähler müssen jederzeit zugänglich sein. 
 
(5) Die Herstellung der Anschlusskanäle, und zwar vom Straßenkanal bis zur Grundstücksgrenze, sowie 
deren Änderung, Reinigung und Erneuerung und sonstige Veränderung, auch soweit letztere infolge 
baulicher Arbeiten auf dem Grundstück oder infolge anderer Arbeiten der oder des Anschlussberech-
tigten erforderlich werden, führt die Stadt aus.   
 
Ist es technisch erforderlich den Übergabeschacht auf öffentlichen Grund herzustellen, erfolgt die Be-
auftragung eines zertifizierten Fachbetriebes gemäß der jeweils gültigen Vergabevorschriften durch die 
Stadt Elmshorn. Die Kosten der Herstellung trägt die Grundstückseigentümerin/der Grundstückseigen-
tümer.    
 
Ändert die Stadt auf Veranlassung der Grundstückseigentümerin, des Grundstückseigentümers oder 
aus zwingenden technischen Gründen den Grundstücksanschlusskanal, so hat die Grundstückseigen-
tümerin oder der Grundstückseigentümer die Grundstücksentwässerungsanlage auf ihre oder seine 
Kosten anzupassen. Ein zwingender Grund liegt insbesondere vor, wenn eine öffentliche Abwasseran-
lage, die in Privatgelände liegt, durch eine Abwasseranlage im öffentlichen Verkehrsraum ersetzt wird. 
 
 

(6) Die Aufwendungen für die Durchführung der Maßnahmen gemäß Absatz 5 werden in der Regel 
durch die nach der Beitrags- und Gebührensatzung für die Stadtentwässerung zu zahlenden Beiträge 
und Gebühren gedeckt. Ein besonderer Erstattungsanspruch für die Durchführung der Maßnahmen ge-
mäß Absatz 5 entsteht der Stadt gegen die Anschlussberechtigte oder den Anschlussberechtigten je-
doch, wenn zusätzliche Anschlussleitungen auf Antrag der Grundstückseigentümerin oder des Grund-
stückseigentümers durch die Stadt erstellt werden oder wenn Ausbesserungs-, Reinigungs- und Erneu-
erungsarbeiten sowie sonstige Veränderungen an dem Anschlusskanal erforderlich werden, die auf eine 
satzungswidrige Benutzung oder andere von der oder von dem Anschlussberechtigten zu vertretenen 
besonderen Umstände zurückzuführen sind. 
 
(7) Die Anschlussnehmerin oder der Anschlussnehmer ist für den jederzeit ordnungsgemäßen Zustand 
und Betrieb der Grundstücksentwässerungsanlage verantwortlich. Sie oder er haftet für alle Schäden 
und Nachteile, die infolge mangelhaften Zustandes oder satzungswidriger Benutzung entstehen. Sie 
oder er hat die Stadt von Ersatzansprüchen freizustellen, die Dritte bei der Stadt aufgrund von Mängeln 
geltend machen. Bei einem gemeinsamen Anschluss für mehrere Grundstücke sind die Eigentümerin-
nen und Eigentümer der beteiligten Grundstücke für die Erfüllung der Unterhaltungs- und Benutzungs-
pflichten Gesamtschuldnerinnen und/oder Gesamtschuldner. 
 
(8) Die Stadt kann jederzeit fordern, dass die Grundstücksentwässerungsanlagen den allgemein aner-
kannten Regeln der Technik und etwaiger besonderen Vorschriften der Stadt entsprechen. Die Stadt 
Elmshorn ist berechtigt, die Einrichtungen und den Betrieb zu überwachen. 

 
 

§ 11  
Grundstücksabwasseranlagen 

 
(1) Grundstücksabwasseranlagen (Kleinkläranlagen oder Sammelgruben) müssen angelegt werden, 
wenn 
 

a) außer Niederschlagswasser weiteres Abwasser im Sinne des § 1 Abs. 2 Satz 1 auf dem Grund-
stück anfällt und ein Anschluss an die Abwasseranlage nicht möglich ist, 
 

b) die Stadt nach § 6 Abs. 10 eine Vorbehandlung des Abwassers vorschreibt, 
 

c) eine Befreiung vom Anschlusszwang an die Abwasseranlage erteilt wird. 
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(2) Eine Grundstücksabwasseranlage muss nach den bauaufsichtlichen Bestimmungen und den aner-
kannten Regeln der Technik hergestellt und betrieben werden. Die Kosten für die Herstellung und den 
Betrieb der Anlage trägt die Grundstückseigentümerin oder der Grundstückseigentümer. 
 
Bei der Erneuerung, Veränderung oder Beseitigung von Grundstücksabwasseranlagen hat die Grund-
stückseigentümerin oder der Grundstückseigentümer auf ihre oder seine Kosten binnen zwei Monaten 
die Teile, die nicht Bestandteil der neuen Anlage geworden sind, außer Betrieb zu setzen, nach § 13 
dieser Satzung entleeren zu lassen, zu reinigen und zu beseitigen und anschließend ordnungsgemäß 
zu verfüllen. § 10 Abs. 7 und 8 gelten entsprechend. 
 
(3) Für Grundstücksabwasseranlagen, deren Ablauf in die Abwasseranlage oder einen Vorfluter mün-
det, behält sich die Stadt vor, bei Nichtbeachtung der Vorschriften den Betrieb auf Kosten der Grund-
stückseigentümerin oder des Grundstückseigentümers selbst zu übernehmen. 
 
 

§ 12 
Anschlussgenehmigung 

 
(1) Die Herstellung und Änderung von Grundstücksentwässerungsanlagen sowie von Grundstücksab-
wasseranlagen bedürfen der Anschlussgenehmigung durch die Stadt. Die Genehmigung kann mit Be-
dingungen und unter Auflagen erteilt werden. § 10 Abs. 3 und § 11 Abs. 2 dieser Satzung gelten ent-
sprechend. 

 
(2) Für das bauaufsichtliche Verfahren gelten im Übrigen die landesrechtlichen Bestimmungen. 
 
(3) Die Benutzung der Abwasseranlagen darf erst erfolgen, wenn die Anschlussgenehmigung erteilt und  

die Grundstücksentwässerungsanlage bzw. Grundstücksabwasseranlage gemäß Absatz 4 abgenom-
men ist. 
 
(4) Der Abnahme durch die Stadt unterliegen alle Anlagen, die der Genehmigung bedürfen. 
 
Wird die Grundstücksentwässerungsanlage von einem nicht zertifizierten Fachbetrieb erstellt, sind alle 
Entwässerungsanlagen am offenen Rohrgraben durch die Stadt abnehmen zu lassen. Die Abnahme ist 
zu beantragen. Erst nach der Abnahme dürfen die Rohrgräben fachgerecht verfüllt werden. Spätestens 
zwei Wochen nach der Fertigstellung ist neben dem Bestandsplan das Protokoll einer erfolgreichen 
Dichtheitsprüfung nach der DIN 1610 durch einen anerkannten Fachbetrieb vorzulegen. Die vorgenann-
ten Unterlagen sind Bestandteil der Endabnahme. Im Übrigen gelten für die Abnahme die Ausführungen 
in dem Merkblatt „Besondere technische Bestimmungen für die Ausführung von Grundstücksentwässe-
rungsanlagen“. 
 

Die Prüfung und Abnahme der Grundstücksentwässerungsanlage durch die Stadt befreit die ausfüh-
rende Unternehmerin oder den ausführenden Unternehmer nicht von ihrer oder seiner zivilrechtlichen 
Haftung für eine fehlerfreie und vorschriftsmäßige Ausführung der ihr oder ihm übertragenen Arbeiten. 
 
Wird die Grundstücksentwässerungsanlage von einem zertifizierten Fachbetrieb erstellt, kann die Ab-
nahme am offenen Rohrgraben durch die Stadt entfallen, wenn spätestens zwei Wochen nach deren 
Fertigstellung ein Bestandsplan sowie die Dichtheitsnachweise nach der DIN 1610 vorgelegt werden.  
 
Die Grundstücksentwässerungsanlage gilt als fertiggestellt, wenn alle Bestandteile außerhalb des Ge-
bäudes hergestellt, die Abnahme am offenen Rohrgraben erfolgt ist und die Rohrgräben fachgerecht 
verfüllt sind. 
 
Werden die Nachweise für die Endabnahme nicht fristgerecht vorgelegt, ist die Stadt berechtigt, alle für 
die Endabnahme erforderlichen Nachweise auf Kosten der Grundstückseigentümerin oder des Grund-
stückseigentümers erstellen zu lassen. 
 
Zertifizierte Fachbetriebe sind von der Zertifizierungsorganisation des Abwasserzweckverbandes Süd-
holstein, dem Güteschutz Kanalbau, nach § 13 Hamburger Abwassergesetz entsprechend zugelassene 
Fachbetriebe auf dem Gebiet der Grundstücksentwässerung oder Fachbetriebe, die die erforderliche 
Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit sowie eine Güteüberwachung nachweisen. 
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§ 13 
Entleerung 

der Grundstücksabwasseranlagen 
 

(1) Die Kleinkläranlagen werden nach den anerkannten Regeln der Technik entschlammt und geleert. 
Die Sammelgruben werden nach Bedarf geleert. 
 
Die Stadt macht bekannt, welches Unternehmen in ihrem Zuständigkeitsbereich den Schlamm und das 
Abwasser abfährt. § 1 Abs. 4 dieser Satzung gilt entsprechend. 
 
(2) Die Grundstücksabwasseranlagen und der Zugang auf dem Grundstück zum Zweck des Abfahrens 
des Abwassers müssen in verkehrssicherem Zustand gehalten werden. Hierzu gehört auch eine aus-
reichende Beleuchtung. Die Stadt kann die verkehrssichere Herrichtung der Grundstücksabwasseran-
lage und des Zuganges entsprechend den Erfordernissen des Einzelfalles verlangen. 
 
 

§ 14 
Betriebsstörungen 

 
(1) Gegen Rückstau aus den Abwasseranlagen in die angeschlossenen Grundstücke hat sich jede 
Grundstückseigentümerin und jeder Grundstückseigentümer selbst zu schützen. Die maßgebliche 
Rückstauebene ist 15 cm über dem Niveau des gegen die Fließrichtung gesehenen nächsten Ka-
nalschachtes mit offenem Gerinne anzusetzen. 
 

Schmutzwassergrundstücksentwässerungsanlagen innerhalb von Überschwemmungsgebieten müs-
sen über Absperrvorrichtungen zum öffentlichen Netz verfügen.  
 
(2) Soweit erforderlich, ist das Abwasser mit einer automatisch arbeitenden Hebeanlage über die Rück-
stauebene z. B. durch eine Rückstauschleife in das Entwässerungsnetz zu heben. Die Grundstücksent-
wässerungsanlagen, die unter der Rückstauebene liegen, sind nach den allgemein anerkannten Regeln 
der Technik, insbesondere DIN 1986-100, DIN EN 12056, DIN EN 13564 zu sichern. 

 
(3) Die Kosten für die Beseitigung von Störungen in Grundstücksanschlusskanälen, die die Anschluss-
nehmerin oder der Anschlussnehmer zu vertreten hat, werden mit dem tatsächlichen Aufwand der An-
schlussnehmerin oder dem Anschlussnehmer in Rechnung gestellt. Mehrere Anschlussnehmerinnen 
und Anschlussnehmer eines gemeinsamen Hausanschlusses (§ 10 Abs. 2) haften als Gesamtschuld-
nerinnen und/oder Gesamtschuldner. 
 
(4) Bei Betriebsstörungen in den Abwasseranlagen und bei Auftreten von Schäden, die durch Rückstau 
infolge höherer Gewalt, wie z. B. Hochwasser, Wolkenbruch und Ähnlichem hervorgerufen werden, be-
stehen keine Ansprüche auf Schadenersatz, es sei denn, dass die Schäden von der Stadt aufgrund 
Vorsatzes oder grober Fahrlässigkeit zu vertreten sind. 
 
(5) Bei vorübergehender Einschränkung, Unterbrechung oder Verspätung bei dem Abfahren des 
Schlammes aus den Kleinkläranlagen und des Abwassers aus den Sammelgruben infolge von Betriebs-
störungen, Streik oder betriebsnotwendigen Arbeiten sowie in Fällen höherer Gewalt besteht kein An-
spruch auf Schadenersatz. Ist die Abwasserbeseitigung aus einem der vorgenannten Gründe unterblie-
ben, so wird sie unverzüglich nachgeholt. 

 
 

§ 15 
Auskunftspflichten  

sowie Zugangsrecht zur Überwachung der Grundstücksentwässerungsanlage 
 
(1) Die Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer sowie die sonstigen Nutzungsbe-
rechtigten der Grundstücke haben den mit einem Ausweis versehenen Beauftragten der Stadt den Zu-
tritt zu ihren Grundstücken und Räumen zu gestatten, soweit dies für die Prüfung der technischen Ein-
richtungen, zum Abfahren des Schlammes und des Abwassers, zur Beseitigung von Störungen in der 
öffentlichen Abwasseranlage (§ 1 Abs. 6), zur Wahrnehmung sonstiger Rechte und Pflichten nach die-
ser Satzung oder zur Ermittlung von Bemessungsgrundlagen für Entgelte erforderlich ist.   
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(2) Die Beauftragten der Stadt dürfen Wohnungen nur mit Einwilligung der oder des Berechtigten, Be-
triebs- und Geschäftsräume ohne Einwilligung nur in den Zeiten betreten, in denen sie normalerweise 
für die jeweilige geschäftliche oder betriebliche Nutzung offenstehen. Dies gilt nicht für Gefahr im Ver-
zug. 
 
(3) Die Benutzungspflichtigen sowie die sonstigen Nutzungsberechtigten sind verpflichtet, die Ermittlun-
gen und Überprüfungen nach Absatz 1 und 2 zu dulden und die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 
Hierzu gehört auch die Vorlage von Bestandsplänen, aus welchen der aktuelle Leitungsverlauf, die An-
schlüsse sowie alle Bestandteile der Grundstücksentwässerungsanlage ersichtlich sind. 
 
Werden bei der Überprüfung Mängel festgestellt, die die Sicherheit gefährden oder erhebliche Störun-
gen erwarten lassen, so ist die Stadt berechtigt, den Anschluss oder die Übernahme des Abwassers zu 
verweigern; bei Gefahr für Leib oder Leben ist sie hierzu verpflichtet. 
 
(4) Die Anordnungen der Prüfungsbeauftragten sind zu befolgen. 
 
 

§ 16 
Anschlussbeitrag und Gebühren 

 
Zur Deckung des Aufwandes für die Herstellung, den Ausbau und Umbau der Abwasseranlage wird ein 
Anschlussbeitrag und zur Deckung der Kosten der Abwasserbeseitigung werden Benutzungsgebühren 
nach einer besonderen Beitrags- und Gebührensatzung erhoben. 
 
 

§ 17 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig nach § 111 Abs. 2 Landeswassergesetz handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
 

a) nach § 5 Abs. 2 unzulässige Abwassereinleitungen vornimmt, 
 

b) nach § 6 den Benutzungsbegrenzungen zuwiderhandelt, 
 

c) entgegen § 7 Abs. 2 im öffentlichen Verkehrsraum oder entgegen § 7 Abs. 3 auf sonstigen Grund-
stücken oder entgegen § 7 Abs. 2 und 3 auf privaten Grundstücken ein Kraftfahrzeug wäscht, 
 

d) nach § 10 Abs. 3 die Grundstücksentwässerungsanlage nicht ordnungsgemäß herstellt und un-
terhält, 
 

e) nach § 11 Abs. 2 die Grundstücksabwasseranlage nicht ordnungsgemäß herstellt und betreibt 
oder nicht mehr benötigte Anlagen nicht beseitigt, 
 

f) die nach § 12 Abs. 1 erforderlichen Genehmigungen nicht einholt oder gegen Bedingungen und 
Auflagen, die mit der Genehmigung erlassen worden sind, verstößt, 
 

g) die nach § 12 Abs. 3 und 4 erforderlichen Unterlagen nicht oder nicht rechtzeitig einreicht und/oder 
die Anlage vor Endabnahme benutzt, 
 

h) nach § 13 Abs. 2 nicht für einen verkehrssicheren Zustand der Grundstücksabwasseranlagen und  
des Zuganges zu ihnen sorgt, 
 

i) den in § 15 geregelten Auskunftspflichten zuwiderhandelt und/oder das Zugangsrecht verwehrt. 
 
(2) Ordnungswidrig nach § 134 Abs. 5 Gemeindeordnung handelt, wer dem Anschluss- und Benut-
zungszwang nach § 8 zuwiderhandelt. 
 
(3) Die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 und Absatz 2 kann mit einer Geldbuße bis 50.000 Euro ge-
ahndet werden. 
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§ 18 
Verarbeitung personenbezogener Daten 

 
(1) Zur Erfüllung der öffentlichen Aufgabe der Abwasserbeseitigung im Rahmen dieser Satzung ist die 
Verarbeitung folgender personenbezogener Daten gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. e) und Abs. 3 lit. b) der Ver-
ordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27.04.2016 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG – Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) – in Verbindung mit § 3 
Abs. 1 des Schleswig-Holsteinischen Gesetzes zum Schutz personenbezogener Daten – Landesdaten-
schutzgesetz (LDSG) – vom 02.05.2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 162) in der jeweils gültigen Fassung durch 
die Stadt Elmshorn – Stadtentwässerung – zulässig.  
 
Folgende personenbezogene Daten werden verarbeitet:  
 

1. Name, Vorname(n),  
 

2. Anschrift,  
 

3. Geburtsdatum 
 

4. Ggf. Name/Anschrift eines Handlungs- oder Zustellungsbevollmächtigten, 
 

5. Daten zum Eigentümerwechsel/Name und Anschrift der Voreigentümerin/des Voreigentümers. 
 

Die Daten zur Erfüllung der Aufgaben dieser Satzung werden aus folgenden Quellen erhoben: 
 

1. Angaben des Grundbuchamtes aus Grundbuchakten und des Landesamtes für Vermessung und 
Geoinformation Schleswig-Holstein aus dem Liegenschaftskataster sowie den Geobasisdaten, wer 
die/der Grundstückseigentümer/in des jeweiligen Grundstückes ist und deren/dessen Anschrift, 
 

2. Daten der/des Grundstückseigentümers/-in, die diese/dieser im Genehmigungsverfahren nach 
§ 12 dieser Satzung angibt, 
 

3. Daten der Abfuhrmengen von Fäkalschlamm und Abwasser, die vom Beauftragen nach § 13 die-
ser Satzung übermittelt werden. 

 

(2) Die von der Stadtentwässerung Elmshorn erhobenen Daten dürfen an die in dieser Satzung genann-

ten Stellen weitergeleitet werden, welche die Stadt zur Aufgabenerfüllung beauftragt hat. 

 
 

§ 19 
Inkrafttreten 

 

(1) Diese Satzung einschließlich der Anlage tritt am 01.01.2026 in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über die Abwasserbeseitigung der Stadt Elmshorn (Abwassersatzung)  

vom 21.06.2021 außer Kraft.   
 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen. 
 
Elmshorn, 15.12.2025 

 
gez. 

 
Hatje 

Oberbürgermeister 
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Anlage zu § 6 Abs. 2 
 

Grenzwerte der Beschaffenheit und der Inhaltsstoffe des Abwassers vor der Einleitung 

in die öffentlichen Entwässerungsanlagen 
 

Es kommen die in der Verordnung über Anforderungen an das Einleiten von Abwasser in Gewässer (Ab-
wasserverordnung – AbwV) in der jeweils gültigen Fassung vorgegebenen Methoden zur Anwendung: 

 
 
 
A. Allgemeine Parameter         

 
1. Temperatur      35° C      

2. pH-Wert      6,5 - 10,0    

3. Absetzbare Stoffe, biologisch nicht abbaubar  1 ml / L / 0,5 h    

 

B. Anorganische Stoffe (gelöst und ungelöst)  

 

4. Antimon *                                                                 0,5 mg / l  

4a. Arsen (As) *     0,5 mg / l     

5. Barium (Ba) *     5,0 mg / l     

6. Blei (Pb) *     1,0 mg / l     

7. Cadmium (Cd) *    0,5 mg / l     

8. Chrom VI (Cr)  *    0,2 mg / l     

9. Chrom gesamt (Cr) *    1,0 mg / l     

10. Cobalt (Co) *     2,0 mg / l     

11. Kupfer (Cu) *     1,0 mg / l     

12. Nickel (Ni)  *    1,0 mg / l     

13. Quecksilber (Hg) *    0,1 mg / l     

14. Silber (Ag)*      1,0 mg / l     

15. Selen (Se) *     2,0 mg / l   

16. Zink (Zn) *     5,0 mg / l     

17. Zinn (Sn) *     5,0 mg / l    

18. Aluminium und Eisen, keine Begrenzung, sofern keine Schwierigkeiten im Kanal oder Klärwerk auftreten. 

 

C. Anorganische Stoffe (gelöst)         

 

19. Ammonium (NH4) 

      Ammoniak (NH3) 

      berechnet als N     200 mg / l     

20. Cyanid, leicht freisetzbar (CN) *   1,0 mg / l     

21. Cyanid, gesamt (CN)  *   20,0 mg / l     

22. Fluorid (F) *     50 mg / l     

23. Nitrit (NO2) berechnet als N    10 mg / l     

24. Sulfat (SO4) *1    600 mg / l     

25. Sulfid (S)      2 mg / l     

26. Phosphat (PO4) gesamt *2   50 mg / l   
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D. Organische Stoffe   

       

27. Kohlenwasserstoffe (Mineralöle u. a.)   20 mg / l     

28. Schwerflüchtige, lipophile Stoffe 

(Öle / Fette u. a.)  250 mg / l     

29. Halogenhaltige organische Verbindungen,   

      29.1 adsorbierbare organische Halogen- 

              verbindungen * (AOX)   1 mg / l 

29.2 leichtflüchtige halogenierte Kohlen- 

        wasserstoffe * (LHKW) als Summe 

              aus Trichlorethan, Tetrachlorethan, 

              1,1,1-Trichlorethan, Dichlorethan, 

              gerechnet als Chlor (CI)   0,5 mg / l 

30. Phenole, wasserdampfflüchtig,    100 mg / l     

      Halogenfrei *2 

31. Organische, halogenfreie Lösungsmittel   

(BTEX)*          5,0mg / l           Der Anteil der Einzelsubstanzen 

         darf 1,25 mg/l nicht übersteigen                                                                                                                                               

32. Farbstoffe 

In der Zusammensetzung unbedenkliches farbstoffhaltiges Abwasser darf nur in einer so niedrigen Konzentra-

tion eingeleitet werden, dass der Vorfluter nach Einleitung des Ablaufs einer mechanisch-biologischen Kläran-

lage visuell nicht gefärbt erscheint.  

 

*Parameter mit Anforderungen nach dem Stand der Technik der Abwasserverordnung 

*1 In Einzelfällen können höhere Werte je nach Baustoff, Verdünnung und örtlichen Verhältnissen zugelassen 
werden. 
 
*2 In Einzelfällen können höhere Werte zugelassen werden, sofern der Betrieb der der Abwasseranlage dies zu-
lässt. 
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